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OStA Engel beantragte Ende Oktober 2023 die Aufhebung des Unterbringungsbefehls, 
nachdem die 20. gr. Strafkammer meiner Beschwerde noch nicht abhalf. Am 2. 
November 2023 wurde ich aus der Klinik entlassen. 

Das Verfahren wurde OStA daraufhin aus der Hand genommen und OStAin Kemkens 
übertragen, die es in ein Sicherungsverfahren überführen sollte. Das tat sie. Sie 
beantragte in 2024 erneut meine Unterbringung, jetzt nach Par. 63 StGB.  

Diese wurde abgelehnt und OStAin Kemkens stellte das Verfahren endlich am 13. Januar 
2025 ein.  

Am 20..Januar 2025  beantragte ich Haftentschädigung. 

Am 24. Februar 2025 gab mir die 21. gr. Strafkammer des LG Recht und stellte meinen 
HEAnspruch fest. 

Am 8. April forderte RA Rudnitzki die 6.500 Euro förmlich für mich ein.  

Bezahlt ist bis heute nicht. 

Mit dem Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft vom 19. Juni 2025, eingeworfen 
dort am 20. Juni 2025 (siehe das Schreiben auch hier in Hercules Poirot ….) rügen wir die 
rechtsstaatswidrige Verschleppung der Auszahlung und fordern dieselbe erneut 
umgehend ein…. 


